
69

durchgeſetzt, vas ſie Ei als gefeierte Sängerin erwarb ſie viel Geld
nebſt Ehre und Ruhm, mit Hilfe thre Verlobten, der aber kein Graf war,
ies ſie die Unſchuld des Vaters nach, ſie verehelichte ſich und brachte ihr
Leben un Wohltun 61 Die Handlung iſt eigentlich einfach, das Buch iſt
aber dickleibig geworden, eil eS die Verfaſſerin verſtanden hat, die Weiber⸗
art hineinzulegen und viel über Toiletten, über Frauenkonverſationen, über
den geſelligen Verkehr In den vornehmen Kreiſen plauſchen. E iſt der
Roman auch mehr Frauenlektüre und auch für Erwachſene.

Paſtoral Teanen und Jfülle
(Unfallverſicherung) itia, Bäuerin auf einem leinen

Anweſen, erleidet einen Imbru und wird dadurch dauernd nicht
zwar arbeitsunfähig, aber doch Iun Hrer Arbeitsfähigkeit gehemmt. Sie
iſt nach dem landwirtſchaftlichen Unfallverſicherungsgeſetz d  (8 deutſchen
Reiches verſichert, und bezieht jetzt infolge thre Armbruchs eine jährliche
Rente Nach längerer Zeit hört zufällig ajus, der geheimer Vertrauens

der Verſicherungsgeſellſchaft und als ſolcher eidlich gehalten iſt,
rechtlos ezogene Renten, von denen C Kenntnis erhält, zur nzeige
65  U bringen, NWäili ſei durch Springen und Hüpfen Im Hauſe herum
3u Fall gekommen und habe ſo den Arm gebrochen. Cajus iſt deshalbun Verlegenheit, weil einerſeits fürchtet, durch Nicht⸗Anzeige ſeinen
Eid 3u verletzen, andererſeits, durch Anzeige die gutgläubige und be
dürftige Familie der Bäuerin um die Unterſtützung 3u bringen. Er
räg aher ſeinen Beichtvater. Dieſer erwidert, ein Hüpfen und
Springen bei der Arbeit verhindere ni den Rechtsanſpruch auf eine
Unfallsrente; für ein Anzeigen der Sache läge alſo kein Grund vor
ſt dieſe Antwort richtig, oder was iſt von obigem 3u halten?

Antwort Bei der Unterſtellung des Beichtvaters iſt ſeine
Antwort ohne Zweifel richtig Der Armbruch der Titia iſt IMm Sinne
des Geſetzes Unfall und iſt Betriebsunfall. 16 Abſicht des Geſetzesgeht unzweifelhaft dahin, auch die Ur Fahrläſſigkeit verurſachtenUnfälle Hi die Verſicherung einzuſchließen, ſo daß Piloty n ſeinen
Erläuterungen 3u den Unfallverſicherungsgeſetzen einfach 3u 8 un
ote ſagen kann, „Unfall iſt jede nicht Betroffenen ſelbſt In
der Abſicht ſich 3u beſchädigen herbeigeführte, dem Körper ſchädlicheund plötzliche Einwirkung eines äußeren Vorganges oder Zuſtandesauf den menſchlichen Körper.“ Auch wird die vorliegende Verletzungals Betriebsunfall aufzufaſſen ſein. Wohl ſagt der eben angeführteGewährsmann: „Der Unfall iſt Betriebsunfall wenn ELr durchden Betrieb verurſacht iſ 0 llein ſetzt ogleich hinzu „der Betrieb
braucht nicht die einzige Urſache 3 ſein. Der Betrieb braucht auchni die Unmittelbare Urſache ſein

4⁰ nd venn C auch fürdie Unfälle einen gewiſſen zeitlichen und örtlichen Zuſammenhangmit dem Betriebe etonen zu ſollen glaubt, und aher diejenigen,welche auf dem Wege Zum Betriebe ſich ereignen, un der ege nicht
3u den Betriebsunfällen rechnet, o ſagt doch auch da: „Anders
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verhält eS ſich jedoch, die Zurücklegung des eges ſelbſt honal Betriebstätigkeit anzuſehen iſt, oder venn der Unfall innerhalbder Betriebsſtätte, venn auch nicht gerade auf der gewöhnlichen Arbeits—
ſtätte des Verunglückten ſich ereignet.“ , In wirklich zweifel⸗
haften Fällen dürfte eher 3u gunſten des Verſicherten und Hom Unfall
Betroffenen 3u en  eiden ſein, als 3 gunſten der Verſicherungs—geſellſchaft, weil da  8 Geſetz anerkanntermaßen der arbeitenden Klaſſeeine 0  0 erweiſen wollte

ſt aber die Tatſache, welche der Beichtvater Unterſtellt,
richtig? Die  8 läßt ſich von vorneherein nich mit Sicherheit behaupten,
ſondern Je nach den Umſtänden entweder vermuten oder auchmit moraliſcher Sicherheit annehmen. II die betroffene Perſon über
die Tragweite der Geſetze und der eigenen Rechte unterrichtet und
Al brav und ehrlich bekannt: dann leg darin die ſichere Garantie,
daß ſie einen ihr rechtlich nich zuſtehenden Anſpruch ni erhoben
haben würde, daß mithin die Unterſtellung des Beichtvaters die einzigrichtige iſt Dasſelbe müßte geſagt werden, wenn die Ehrlichkeitder betroffenen Perſon außer Zweifel wäre und feſtſtände, daß vor
dem Zuſpruch der Rente von ſeiten der Verſicherungsgeſellſchaft eine
eingehende Unterſuchung über den Tatbeſtand voraufzugehen pflegteIn dieſen Fällen könnte ſe Cajus Qu dem, was EL zufällig ehörthat, keinen Grund herleiten, der ihn eines Eide  8  — wegen verpflichtete,näher auf die Sache einzugehen und Anzeige über das Gehörte 3uerſtatten. Dieſe Pflicht kann dann eintreten, bezüglich irgendeines Falles wenigſtens begründeter Verdacht vorliegt, C  7 werde
die Rente 3u Unrecht ezogen.

Sind alſo die Umſtände derartig, daß ein begründeter Verdachtbei Cajus platzgreifen muß, ob der Unfall der ᷑

N

itia wirklich ein
Betriebsunfall im Sinne de  U Geſetzes ſei dann allerdings könnte
eL auf die Gutgläubigkeit der Titia und die Bedürftigkeit der Familiekeine Rückſicht nehmen. Andere könnten Ctwa ſchweigend darüber
hinweggehen; Caju  8 aber hat amtlich die Rechte der Verſicherungs—geſellſchaft 3u vertreten und ein etwaiges Unrecht von ihr abzuwenden.Bei begründetem Verdacht eines objektiv unrichtigen Bezuges der Rente
ſeitens der Titia müßte Cajus ſich zuerſt weiter U erkundigen ſuchen,ob Er Klarheit über die tatſächlichen Verhältniſſe ſich verſchaffenkönne, und — C Klarheit gewonnen hat, nach dieſer gewonnenenEinſicht handeln, 0 entweder Anzeige erſtatten, falls die Rente
unrechtmäßig bezogen wurde  . oder der Anzeige abſtehen,der Bezug der Rente ſich al  S rechtmäßig herausſtellte. V  liebe die
Sache dunkel und zweifelhaft, oder könnte Cajus Über einen Verdacht
hinaus eine größere Gewißheit nicht erlangen: ſo hätte Er eben ſeinen
Verdacht und die Verdachtsgründe zur Anzeige 3U bringen.
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